
I. Abschnitt.

Aufnehmcn oder Vermessen einer Feldmark

^as Aufnehmen der Feldmark, als das geringfü¬

gigste Geschäft des Geometers bei Gemeinheitsihei-

lungen, setze ich als bekannt voraus; da es übcrdem

nicht zu meinem Zweck gehört eine Abhandlung über

praktische Feldmcßkunst zu schreiben; daher ich auch

diesen Abschnitt unberührt lassen könnte; indeß er¬

laube ich mir eine Bemerkung welche angehenden

Geometern nicht unwillkommen scyn kann.

Bei jeocr Separation wird darauf gesehen, daß

solche mit den wenigst möglichen Kosten bewirkt

werde. Zu dem Ende werden oft den Geometern

Charten von der zu separircnden Feldmark vorgclegt,

selten aber wird man solche mit der Genauigkeit aus¬

genommen finden, als der Separatem' verlangt;

man muß daher solche Charten zuvor mit Probcli-

nicn genau revidiren, uni den Vorwurf einer Ver¬

letzung von sich zu entfernen.

Ist eine solche Charte richtig gemessen, so darf

man nur die Veränderungen welche etwa seit Aus-
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nähme der Charte auf der Feldmark vorgegangcn

sind, aufnehmen, und so dieselbe ergänzen oder be-

richrigen. Finden sich hingegen Unrichtigkeiten, so

ist eine solche Charte zu verwerfen. Der Geometer

ist bei Annahme einer solchen Charte Verantwortun¬

gen ausgesetzt; denn es ist unmöglich, eine solche un¬

richtige Charte bis auf die geringste Kleinigkeit zu

berichtigen; in diesem Falle nun, muß die Feld¬

mark von neuem ausgenommen werden.

Ueberhaupt aber sollte eine neue Aufnahme bei

jeder zu separirendcn Feldmark vorangchen, um eine

Verletzung, oder die Vermuthung derselben, »möglich

zu machen; und um diesen Zweck ganz zu erreichen,

sollte ein großer Maßstab von 20 bis 2; Ruthen auf

den Dezimalzoll bei jeder Separations-Charte an¬

genommen werden.

Ueberhaupt aber, eine richtige Charterung oder

Vermcffungsarbcir zu erlangen, ist das einzige Mit¬

tel, den Plan auf k — 2 Linien starke Metallplattcn

(Kupfer) zu tragen, oder auch, und welches weni¬

ger Kosten verursacht, auf Holztafeln, welche mit

Papier überzogen worden.

Charten auf Papier, oder Papier auf Leinwand

gezogen, sind bei Separations - und solchen Vermes¬

sungen, welche mehr als gewöhnliche Genauigkeit er¬

fordern, nicht dem Zweck entsprechend, anwendbar.

Die Temperatur des Mediums steht mit der Porosi¬

tät der Körper, oder des Papiers im Verhältnis;, da¬

her eine solche Charte bald greß bald klein durch Aus-



dehnnng und Zusammenziehung wird. Dazu gesellt

sich nech das Brüchigwerden des Papiers, wodurch

eine unvollkommene Ebene entsteht, welche mit der

wahren oder Horizontal-Ebene nicht vergleichbar ist.

Erwägt mau noch, daß Punkte und Linien auf

Papier gebildet, nicht den mathematischen Linien und

Punkten genähert wcrdöü können, hingegen auf dich¬

terem Metall, mehr als auf andern Körpern, fo bleibt

in jeder Hinsicht die Chartirung auf Metalltafeln die

vorzüglichste.

Die Einwendungen, welche dagegen gemacht

werden können, sind Unbequemlichkeit der Transloka¬

tion und Kostenvermchrnng. Letztere kann jedoch

nicht größer seyn, als die Bearbeitung des Metalls

zur Platte nöthig macht, weil der Werth des Metalls

zu jeder Zeit bleibt, und erstere kann nur entstehen,

wenn die Charte eine ungewöhnliche Größe hat, zu

der ich die von ioo Sk. zähle.

Eine andere Eigenschaft ist noch die, daß die ver¬

schiedenen Gegenstände nicht durch Farben geleuchtet

werden können. Dieser, sowohl als allen berührten,

kann abgeholfen werden, wenn man eine Copie auf

Papier, von dem auf Metall getragenen Original zum

Gebrauch auf dem Felde anfertigt und zur deutlichen

Unterscheidung der Gegenstände in die Sinne fallende

Charactcre wählt; überhaupt aber die Metall-Charte

als ein immerwährendes, von einem Grundstück un¬

zertrennliches, sicheres Aktenstück betrachte, das Zer--

nichtuug — nicht aber Acndcrung unterworfen ist.



In Hinsicht der allgemeinen Anwendbarkeit,ließe
sich der Mangel an Metall entgegnen, cs wurde mich
zu weit führen, deshalb wcitläuftigeBerechnungen
hier anzulegen, um auch diesen etwanigen Einwand
zn heben; übcrdem eignet sich dieser Gegenstand
eigentlich nicht hieher; ich begnüge mich also nur zu
berühren, dasi zur Chartirnng einer Feldmark, z. B»
einem Quadrat (Rechtviereck) von loooo MMorgen,
den Massiab zn 2<o° ans i Dezimalzoll angenommen,
die dazu erforderliche Platte 67 Zoll lang und 67 Zoll
breit oder 4489 IL, groß seyn müsse, wen» nun die¬
selbe ; Linie stark werden soll, so erfolgen 187
Kupfer und da r L." jenes Metalls 10 Loth wiegen
kann, 58 E. Wenn also die DMeilc zoovoMM. ent¬
hielte, so würden 9z; L." oder 290 L für dieselbe
uöthig sepn.

Ist die Feldmark ausgenommen, oder die vor¬
handene Charte berichtigt worden, so schreitet man
zur Bonitirung, das ist: Würdigung der Grund¬
stücke nach ihrer Güte oder nach ihrem Werth,
Dies führt zum

II. Abschnitt.
Eine jede Feldmark besteht nächst der Dorflage

in Acker, Wiesen (Mesch oder Brach), Hütung
(privativ oder gemeinschaftlich), Holzung.

Die Bestimmung des Werthes, oder der Güte
vorangeführter Grundstücke muß vorangehen che man
separiren kann. Dies Geschäft, bonitiren, liegt
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